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RS OGH 1982/11/10 1Ob28/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1982

Norm

ABGB §364a

Rechtssatz

Gefährdet der Grundeigentümer erlaubterweise durch den Betrieb einer behördlich genehmigten Anlage die

Grundnachbarn, so hat er ohne Rücksicht darauf, ob ihn ein Verschulden tri4t, den Geschädigten den aus der

Verwirklichung dieser Gefahr entstandenen Schaden zu ersetzen.
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